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Werkzeugkasten Gemeindegesetz

Sehr geehrte Damen und Herren,

in unserem "Werkzeugkasten Gemeindegesetz" öffnen wir die zweite Schublade und präsentieren Ihnen:

Gemeindeordnung Kirchge​meinde 

Mu​sterwil    (ordentliche Organisation)

Das Gemeindegesetz ermöglicht Ihnen eine Gemeinde​organisation nach Mass. Gerade aus diesem Grunde kann keine ab​schliessende, in sich ge​schlossene Muster-Gemeindeordnung erstellt werden. 

Ueber die Gestaltung von Reglementen und ihre Regelungsdichte gibt es unzählige Ansichten und Theorien. Unser Leitfaden hält sich an einen möglichen Weg, den wir Ihnen aber nicht aufdrän​gen wollen. 

Schliesslich kommt es auf den Inhalt an. Aber auch Kleider ma​chen be​kanntlich Leute.

1. Grundsätze

1.1. In eine Gemeindeordnung gehört grundsätzlich nur das, was nicht schon in der Kantonsverfassung oder im Gemeindegesetz ge​regelt ist. Somit sind nur Bestimmun​gen (z.B in der Gemeinde​ordnung kann...) auf-​zunehmen, welche den Gemeinden einen orga​nisatorischen Spielraum lassen. 

1.2. Neuerungen, welche das revidierte Gemeindegesetz bringt, können aus​nahmsweise in der Gemeindeordnung wiederholt.

1.3. Gemeinden, die trotzdem eine "ausführlichere Gemeindeord​nung" wollen, wer​den ersucht, den jeweiligen Text der Kantons​verfassung oder des Gemeindegesetzes abzuschreiben und nicht zu versuchen, den Text "sprachlich zu verbessern".

1.4. Die Systematik der neuen Gemeindeordnung soll sich an der Syste​matik des Gemeindegesetzes orientieren. 

1.5. Es wird empfohlen, die Gemeindeordnung sprachlich ge​schlechtsneutral zu for​mulieren oder aber Funktionsbezeichnun​gen in der männlichen und weiblichen Form zu verwenden.

1.6. Anstelle der allgemeinen Begriffe Gemeindeversammlung - Gemein​derat - Gemeindepräsindent/in - Gemeindeschreiber/in - etc. können selbstredend die Begriffe Kirchgemeindeversammlung - Kirchgemeinderat - Kirchgemeindepräsident/in - Kirchgemeindeschreiber/in verwendet wer​den; hingegen ersuchen wir Sie, auf die veralteten Begriffe, wie Aktuar und Kassier zu verzichten.

Mit freundlichen Grüssen

Die Vorsteherin des Volkswirtschaftsdepartementes

Esther Gassler

Regierungsrätin

2. Gemeindeordnung Kirchge​meinde 

    Musterwil

Jedes Reglement, auch die Gemeindeordnung verfügt über einen Ingress, der angibt, wer das Reglement, ge​stützt auf welche übergeordnete Rechtsgrundlage, beschlossen hat.

Die Gemeindeversammlung

- gestützt auf die §§ 2 und 56 lit. a Gemeindegesetz vom 16. Februar 1992
 -

beschliesst:

1. Einleitung

Das Gemeindegesetz und damit auch die Gemeindeordnung beginnen mit einer Einleitung, in der Geltungsbe​reich und Zweck, sowie Bestand, Umfang und Aufgaben einer Gemeinde umschrieben werden.

1.1. Geltungsbereich und Zweck

§ 1 GG
§ 1

Diese Gemeindeordnung regelt:

a) den Bestand und die Aufgaben der Gemeinde;

b) die Rechtsstellung der Kirchgemeindeangehörigen;

c) die Organisation;

d) den Finanzhaushalt;

e) das Beschwerderecht. 

1.2. Bestand

Art. 55 KV

§ 2

1 Die Kirchgemeinde Musterwil ist eine Gemeinde im Sinne der Ver​fassung des Kantons Solothurn vom 8. Juni 1986 
 und des Gemeindege​setzes 
.

2 Sie umfasst alle in ihrem herkömmlichen und verfassungsmässig garan​tierten Gebiet wohnenden Angehörigen römisch-katholischen / christka​tholischen / evangelisch-reformierten Glaubens.

Unter einem modern verstandenen Begriff der Gemeindeautonomie finden sich kaum noch Aufgaben einer Ge​meinde, welche sie aus​schliesslich, allein und selbständig erledigt. Jede öffentliche Aufgabe steht heute in Wechselbeziehungen zu verschie​denen Staatsebenen. Die Gemeindeautonomie misst sich daher nicht mehr an der Zuordnung einer bestimmten Aufgabe, son​dern an der "relativ erheblichen Entscheid- und Gestaltungsfrei​heit", die einer Gemeinde zusteht, wenn sie eine Aufgabe erfüllt. Die Auf​gaben einer Gemeinde sind daher als Ziele zu formulieren. 
1.3. Aufgaben
Art. 55 KV

§ 3

1 Die Aufgaben der Gemeinde ergeben sich aus der Gemeindeauto​nomie und der eidgenössischen und kantonalen Verfassungs- und Gesetzge​bung.

Die einzelnen Aufgaben können z.B. als Zielsetzungen fakulativ wie folgt umschrieben werden: 
2 Insbesondere sind:

a) die Organisation zu regeln und die Behörden und Verwaltungsor​gane zu bestellen;

b) die weltlichen Bedürfnisse der Konfession zu erfüllen;

c) ein ausgeglichener Finanzhaushalt anzustreben;

d) (weitere Aufgaben, auch im Rahmen der innerkirchlichen Ordnung).

2. Gemeindeangehörige

Unter dem Titel "Gemeindeangehörige" sind die Datenschutzbestimmungen aus dem Gemeinde​gesetz abzu​schreiben.

2.1. Datenschutz

§ 6 GG

§ 4

Der Datenschutz richtet sich nach dem Informations- und Datenschutzgesetz.

3. Organisation der Gemeinde

Vor allem bei der Organisation steht den Gemeinden ein grosser Gestaltungsfreiraum zu. Unser Vorschlag:

3.1. Allgemeine Organisation

3.1.1. Organe

§ 17 GG

§ 5

Organe der Kirchgemeinde sind:

a) die Gemeindeversammlung;

b) die Behörden:

1. der Gemeinderat;

2. die Kommissionen;

c) die Beamten und Angestellten im Rahmen ihrer selbständigen Entscheidskompetenz.

3.1.2. Geschäftsverkehr

§ 18 GG

§ 6

1 Geschäfte, die an die Gemeinderatskommission, den Gemeinde​rat, oder die Ge​meindeversammlung weiter​geleitet werden, sind in der Regel zuvor von den ent​sprechenden Kommissionen vor​zuberaten.

Variante:

1 ...können zuvor den entsprechenden Kommissionen unterbreitet werden

2 Eingehendere Regelungen kann der Gemeinderat in Pflichtenheften treffen.

3.1.3. Einberufung

3.1.3.1. der Gemeindeversammlung

§ 21 GG

§ 7

1 Die Stimmberechtigten sind mindestens 7 Tage im voraus zur Gemeindeversamm​lung einzuladen.

2 Ort, Datum, Zeit und Traktanden sind anzugeben.

3 Die Einladung ist im Publikationsorgan der Gemeinde zu veröffentlichen oder den Stimmberechtigten zuzustellen.

4 Die Anträge des Gemeinderates sowie die entsprechenden Unter​lagen sind wäh​rend der Einladungsfrist aufzulegen.

3.1.3.2. der Behörden

§ 24 GG

§ 8

1 Einladung und Traktandenliste sind den Behördemitgliedern min​destens 3 Tage vor der Sitzung zuzustellen.

2 Die entsprechenden Unterlagen sind für die Behördemitglieder während der Einla​dungsfrist aufzulegen oder ihnen zuzustellen.

Hier kann das Einberufungsverfahren genauer geregelt werden.

Wenn erwünscht, kann in der folgenden Bestimmung das Quorum für die Beschlussfähig​keit in Behörden her​aufgesetzt wer​den. Z.B 2/3 der Mitglieder müssen anwesend sein.

3.1.4. Beschlussfähigkeit

§ 26 GG

§ 9

...

3.1.5. Protokollführung und Genehmigung

§§ 28 ff GG

§ 10

Das Protokoll der Gemeindeversammlung wird vom Gemeinderat ge​nehmigt und an der jeweils nächsten Gemeindeversammlung aufge​legt.

Variante 1: 

Das Protokoll der Gemeindeversammlung wird von der Gemeindever​sammlung ge​nehmigt.

Variante 2:

Das Protokoll der Gemeindeversammlung wird vom Büro ge​nehmigt und an der je​weils nächsten Gemeindeversammlung aufge​legt.

Hier ist -wenn gewünscht- eine eingehendere Protokollführung in den Behörden vorzusehen.

3.1.6. Oeffentlichkeit der Verhandlungen

§ 31 GG

§ 11

Die Verhandlungen der Gemeindeversammlung und des Gemeinderates sind in der Regel öffentlich.

3.1.7. Wahlen und Abstimmungen

§§ 33 ff GG

§ 12

1 Urnenwahlen von Gemeindebehörden finden nach dem Proporzverfah​ren statt.

2 Vorbehalten bleibt die Majorzwahl in Einerwahlkreisen.

3 An der Gemeindeversammlung und in den Behörden ist geheim abzu​stimmen oder zu wählen, wenn es 1/5 der Stimmberechtigten oder der Mitglieder verlangt. Stehen mehrere Kandidaten zur Wahl, muss geheim gewählt werden. 

3.1.8. Archiv

§ 41 GG

§ 13

Alle wichtigen manuell geführten oder elektro​nisch gespeicher​ten Daten​bestände der Gemeinde, die für die lau​fende Verwaltung nicht benützt wer​den, sind zu archivieren. 

Auch hier können allenfalls eingehendere Vorschriften gemacht werden.

3.2. Ordentliche Gemeindeorganisation

3.2.1. Politische Rechte

3.2.1.1. Allgemeine Mitwirkungsrechte an der Gemeindeversamm​lung

§ 42 GG

§ 14

Wer stimmberechtigt ist, kann:

a) an der Gemeindeversammlung teilnehmen, sich an der Diskus​sion be​teiligen, so​wie zu den traktandierten Gegenständen An​träge und zum Verfahren Ordnungsan​träge stellen;

b) eine Motion zu einem Gegenstand ein​reichen, für den die Ge​meindeversammlung zuständig ist;

c) ein Postulat zu einem Gegenstand einreichen, für den die Gemeinde​versammlung oder der Gemeinderat zuständig ist;

d) mit einer Interpellation an der Gemeindeversammlung mündlich Aus-​kunft über Gemein​deangelegenheiten verlangen.

Hier können, wenn erwünscht, die einzelnen Rechte näher um​schrieben werden, indem der Gesetzestext abge​schrieben wird.

3.2.1.2. Petition

Art. 26 KV

§ 15

Jeder Kirchgemeindeangehörige und jede Kirchgemeindeangehörige ist berechtigt, Gesuche und Ein​gaben an kommunale Organe zu richten. Das zuständige Or​gan ist ver​pflichtet, innert ange​messener Frist, jedoch vor Ab​lauf eines Jahres eine begründete Antwort zu geben.

3.2.1.3. Einberufung der Gemeindeversammlung durch die Stimmbe​rechtigten

§ 49 GG

§ 16

Ein Fünftel (Variante: ein Zehntel) der Stimmberechtigten kann verlangen, dass innert nützlicher Frist eine Gemeindeversamm​lung einberufen wird. 

3.2.1.4. Obligatorische Urnenabstimmung

§§ 50 ff GG

§ 17

1 Ueber eine von der Gemeindeversammlung beratene Vorlage ist an der Urne abzu​stimmen, wenn:

a) der Gemeindebestand oder das Gemeindegebiet wesentlich ver​ändert werden soll;

b) es die Gemeindeversammlung mit einem Drittel (Variante: ei​nem Fünf​tel) der an​wesenden Stimmberechtigten bestimmt;

c) die Ausgabe Fr..... übersteigt;

d)....

e)....

(weitere Geschäfte)

2 In diesen Fällen unterbleibt die Schlussabstimmung an der Ge​meindeversamm​lung.   

3.2.1.5. Urnenwahlen

§ 54 GG

§ 19

1 An der Urne werden gewählt:

a) die Mitglieder des Gemeinderates;

b) die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission;

c) die Mitglieder folgender weiterer Kommissionen:


Name

Mitgliederzahl
    Ersatz

1.

2.

d) der Gemeindepräsident oder die Gemeindepräsidentin 

2 Stehen nicht mehr vorgeschlagene Kandidaten oder Kandidatinnen zur Verfügung als Ämter zu besetzen sind, gelten diese sowohl bei Proporz- wie bei allen Majorzwahlen bereits im ersten Wahlgang als in stiller Wahl gewählt.

Nur die hier im Muster erwähnten Organe sind obligatorisch an der Urne zu wählen. In allen übrigen Fällen ent​scheidet die Ge​meinde. Sie können stille Wahlen für einzelne oder für alle Proporz- und Majorzwahlen vorsehen (§70 GpR). Wenn sie auf Abs. 2 verzichten, sind stille Wahlen nur für Proporzwahlen möglich.
3.2.2. Gemeindeversammlung

Zusammensetzung

§ 20

Die Gemeindeversammlung besteht aus den jeweils anwesenden Stimm​berechtigten.

Aufgepasst: Nicht mehr die Gemeindeversammlung hat die so​genannte Generalkompetenz, sondern der Gemeinderat. Alle Befug​nisse, welche andere Organe als der Gemeinderat haben sollen, sind daher bei den entprechenden Organen aufzuführen. Vorbehal​ten sind die unübertragbaren Befugnisse der Gemeindever​sammlung.

3.2.2.1. Befugnisse

§§ 56 ff GG

§ 21

Neben den in den §§ 50 und 56 des Gemeindegesetzes
 aufgeführ​ten Befugnissen stehen der Gemeindeversammlung weitere nicht übertrag​bare Befugnisse zu:

a) sie beschliesst Geschäfte, deren Auswirkungen jährlich ein​malig Fr. .....oder jähr​lich wiederkehrend Fr. ...... überstei​gen (insbesondere Ausga​ben, Nachtragskre​dite, Eigentumsübertra​gungen, Einräumung be​schränkter ding​licher Rechte, Verpflich​tungen oder Einahmen​re​duktionen, Gründung oder Erweiterung von Anstalten und Un​ternehmen, Be​teiligung an gemischtwirtschaftlichen oder priva​ten Unternehmungen und Zusam​menarbeit der Gemeinden);   

b) weitere hier aufzuführende nicht übertragbare Befugnisse;

c) weitere hier aufzuführende übertragbare Befugnisse.

3.2.2.2. Verfahren

§§ 58 ff GG

§ 22

Das Verfahren richtet sich nach dem Gemeindegesetz 
.

Wer will kann hier das Verfahren nach Gemeindegesetz abschrei​ben.

3.2.3. Gemeinderat

Der Gemeinderat zählt mindestens 3 Mitglieder. Nach oben ist die Zahl nicht begrenzt.

3.2.3.1. Zusammensetzung

§ 67 GG

§ 23

1 Der Gemeinderat zählt ... Mitglieder.

2 (Allenfalls aufgeteilt auf Wahlkreise)

Aufgepasst: Nicht mehr die Gemeindeversammlung hat die so​genannte Generalkompetenz, sondern der Gemeinderat. Alle Befug​nisse, welche andere Organe als der Gemeinderat haben sollen, sind daher bei den entsprechenden Organen aufzuführen. Vorbe​hal​ten sind die unübertragbaren Befugnisse der Gemeindeversamm​lung.

3.2.3.2. Befugnisse

§ 70 GG

§ 24

1 Der Gemeinderat ist das vollziehende und verwaltende Organ der Ge​meinde.

2 Er beschliesst und wählt in allen Angelegenheiten, die nicht in der Ge​setzgebung, in der Gemeindeordnung oder in anderen rechtsetzenden Gemeindereglementen aus​drücklich einem anderen Organ übertragen sind.

3 Er hat insbesondere folgende Sachaufgaben:

a)

b)

4 Er verfügt über folgende Finanzkompetenzen:

a)

b)

Wenn gewünscht, sind die Befugnisse einzeln aufzuzählen.

wenn geplant:

3.2.3.3. Ressortsystem

§ 72 GG

§ 25

Wenn gewünscht:

3.2.4. Gemeinderatskommission

Die GRK kann nicht mehr nur untergeordete Aufgaben erledigen. Die Gemeinde kann in Beziehung zum Ge​meinderat die Kom​petenzen der GRK frei regeln.

3.2.4.1. Zusammensetzung

§ 73 GG

§ 26

Die Gemeinderatskommission zählt .... Mitglieder und ... Ersatzmitglieder.

3.2.4.2. Befugnisse

§ 74 GG

§ 27

1 Die Gemeinderatskommission hat folgende Sachaufgaben:

a)

b)

c)

...

2 Die Gemeinderatskommission hat folgende Finanzkompetenzen:

a)

b)

3.2.4.3. Ressortsystem

§ 76 GG

§ 28

Die Gemeinderatskommission gliedert ihre Aufgaben in folgende Ressorts:

a) 

Die Aufzählung der Ressorts in der Gemeindeordnung ist fakultativ. Es genügt auch ein Gemeindeversamm​lungsbeschluss.

Variante:

Die Gemeinderatskommission gliedert ihre Aufgaben in Ressorts, die von der Gemeindeversammlung zu beschliessen sind.

4. Kommissionen

4.1. Art und Zahl

§§ 99 ff GG

§ 29

Der Gemeinderat wählt folgende Kommissionen mit folgender Mit​glieder- und Er​satzmitgliederzahl:

   Kommission         Mitglieder                 Ersatz

a) Wahlbüro

b)

c)

d)

Unter den Befugnissen der Kommissionen können auch selbständige Finanzkompetenzen, oder Finanzkompe​tenzen im Rah​men des Voran​schlages und Wahlkompetenzen vorgesehen werden.

4.2. Befugnisse der Kommissionen

§§ 101 ff GG

Hier sind die Aufgaben und Kompetenzen (wenn erwünscht auch die Finanzkompetenzen) der Kommissionen zu regeln, z. B.:

4.2.1. Rechnungsprüfungskommission 

§§ 155 ff GG

§ 30

1 Die Aufgaben der Rechnungsprüfungskommission richten sich nach dem Gemeindegesetz
.

2 Die Rechnungsprüfungskommission überwacht insbesondere während des Rech​nungsjahres den Finanzhaushalt und prüft die Jahresrechnung.

3 (Allenfalls weitere Aufgaben und Finanzkompetenzen)

4.2.2. Wahlbüro

§ 32

1 Die Aufgaben des Wahlbüros richten sich nach dem Wahlgesetz
.

2 Das Wahlbüro überwacht insbesondere die Stimmabgabe bei Wahlen und Abstimmungen und ermittelt die Resultate.

3 ...

4.2.3. Weitere Kommissionen

(z.B Beschwerdekommission)

§§ 108 ff GG

§ 33

Hier können die Aufgaben von bestimmten Kommissionen zusammen​gelegt werden oder bestehenden Kom​missionen neue Aufgaben über​tragen werden.

5. Behördemitglieder, Beamte, Beamtinnen und Angestellte

Unter dem folgenden Titel ist zu beachten, dass das Gemeindege​setz grundsätzlich am öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis festgehalten hat. Privatrechtliche Anstellungen sind nur aus​nahmsweise möglich. Hingegen können anstelle des Beamtenstatus öffentlichrechtliche Anstellungen begründet werden, die ein gegenseitiges Kündigungsrecht vorsehen. Im Gegensatz zum Pri​vatrecht ist aber eine Kündigung von Anfang an zu begrün​den. Sie muss sachlich gerechtfertigt sein.

Von Gesetzes wegen sind einzelne Beamtungen vorgeschrieben (Gemeindepräsident/in, Inventurbeamter, Pfarrer/in).

5.1. Dienstverhältnis

§ 120 GG

§ 34

1 Beamte sind

a)

b)

2 Angestellte sind

a)

b)

3 Aushilfsweise und befristete Arbeitsverhältnisse sowie Lehrver​hältnisse können privat​rechtlich ausgestaltet werden.

4 In der Dienst- und Gehaltsordnung werden die Rechte und Pflichten des haupt- und nebenamtlichen Gemeindepersonals um​schrieben.

Hier können verschiedene Beamtungen in einem Amt zusammenge​fasst werden oder neue Aufgaben einer be​stehenden Be​amtung übertragen werden.

Im folgenden können die Funktionen der einzelnen Beamten um​schrieben werden. Allenfalls in der Dienst- und Gehaltsordnung vornehmen.

5.2. Gemeindepräsident oder Gemeindepräsidentin

§ 126 GG

§ 35

1 Der Gemeindepräsident oder die Gemeindepräsidentin leitet und koordi​niert die Gemeindegeschäfte. Ihm/Ihr untersteht das Gemeindepersonal.

2 (Weitere Aufgaben und allfällige Finanzkompetenzen)

5.3. Gemeindeschreiber oder Gemeindeschreiberin

§ 131 GG

§ 36

1 Der Gemeindeschreiber oder die Gemeindeschreiberin führt vor allem den Schriftverkehr und die Administration.

2 (Weitere Aufgaben)

Für den Fall, dass weder Gemeindeschreiber oder Gemein​deschreiberin gewählt werden sollen, ist folgende Bestimmung in die Gemeindeordnung aufzunehmen:

1 Anstelle des Gemeindeschreibers oder der Gemein​deschreiberin führt eine aussen​stehende Fachstelle  Schriftverkehr und Admi​nistration.

2 Die Gemeindeversammlung (der Gemeinderat) bestimmt die Fachstelle.

5.4. Finanzverwalter oder Finanzverwalterin

§ 132 GG

§ 37

1 Der Finanzverwalter oder die Finanzverwalterin führt vor allem den Fi​nanzhaushalt der Gemeinde.

2 (Weitere Aufgaben)

Für den Fall, dass weder Finanzverwalter noch Finanzverwalterin gewählt werden sollen, ist folgende Bestim-​mung in die Gemeindeordnung aufzunehmen:

1 Anstelle des Finanzverwalters oder der Finanz​verwalterin führt eine  aussenste​hende Fachstelle den Finanzhaushalt.

2 Die Gemeindeversammlung (der Gemeinderat) bestimmt die Fachstelle.

5.5. Pfarrer oder Pfarrerin

§ 38

Allenfalls weitere Umschreibung der Aufgaben oder weiterer Be​amtungen.

5.6. Weitere Beamtungen

§ 133 GG

§ 39

6. Finanzhaushalt

6.1. Finanzplan

§ 138 GG

§ 40

fakultativ

Der Finanzplan ist für Verwaltung und Behörden verbindlich.

6.2. Voranschlag

§ 139 ff GG

§ 41

Der Voranschlag für das nächste Jahr ist dem Gemeinderat je​weils bis 31. Oktober zu unterbreiten.

Wer eine andere Frist einsetzen will, hat jedoch dafür zu sorgen, dass der Voranschlag des nächsten Jahres noch im laufenden Jahr von der Gemeindeversammlung beschlossen werden kann.

6.3. Neue Ausgaben unter einem besondern Traktandum

§ 142 GG

§ 42

Bevor über den Voranschlag beschlossen wird, sind nicht gebun​de​ne ein​malige Ausgaben, die Fr. ... und jährlich wiederkeh​rende Ausgaben, die Fr. ... übersteigen, von der Gemeindever​sammlung unter einem besonde​ren Traktandum zu beschlies​sen.

6.4. Rechnungsprüfung

wenn gewünscht:

§§ 155 ff GG

§ 43

1 Für die Rechnungsprüfung wird eine aussenstehende Kontrollstelle beige​zogen, die mitwirkt. (oder: die anstelle der Rechnungsprüfungskommission amtet)
2 Die Gemeindeversammlung bestimmt jeweils für längstens die Dauer einer Amtsperiode die Kontrollstelle.

7. Unternehmen

§§ 158 ff GG

§ 44

Die Kirchgemeinde führt folgende Unternehmen:

a) als unselbständige öffentlichrechtliche Anstalt

1.

2.

b) als selbständige öffentlichrechtliche Körperschaft

1.

2.

Hier allenfalls Organisation darlegen oder auf besonderes Re​glement verweisen.

8. Zusammenarbeit der Gemeinden

Hier ev. eingegangene öffentlichrechtliche Verträge und Zweck​verbände aufzählen. Zwingt zur Ordnung und Uebersicht.

§§ 164 ff GG

§ 45

Die Kirchgemeinde  

a) hat folgende öffentlichrechtlichen Verträge abgeschlossen:

1.

2.

b) ist folgenden Zweckverbänden beigetreten:

9. Veränderungen im Gemeindebestand und im Gemeindegebiet

Nur bei Bedarf und wenn erwünscht.

§§ 190 ff GG

§ 46

Sofern nicht der Gemeinderat erste Beschwerdeinstanz sein soll:

10. Beschwerderecht

§§ 197 ff GG

§ 47

1 Wer stimmberechtigt ist, oder wer von einem Beschluss berührt wird und ein schutzwürdiges eigenes Interesse hat, kann beim Regierungsrat Beschwerde erheben gegen die von den Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung oder an der Urne gefassten Beschlüsse.

2 Gegen letztinstanzliche Beschlüsse der Gemeindebehörde kann nur Beschwerde erheben, wer von einem Beschluss berührt wird und ein schutzwürdiges eigenes Interesse hat.

Variante 1:

2  Die Gemeinderatskommission ist selbstän​dig entscheidende, kommu​nal letzte Be​schwerdeinstanz.

Variante 2:

2 Gegen Beschlüsse, Entscheide und Verfügungen von Kommissionen und Beamten ist die Beschwerdekommission selbstän​dig entschei​dende, kom​munal letzte Be​schwerdeinstanz.

2 Die Vorschriften der Spezialgesetzgebung bleiben vorbehalten.

11. Staatsaufsicht

Nur bei Bedarf und wenn erwünscht.

§§ 206 ff GG

§ 48

12. Schlussbestimmungen

12.1. Aenderung bisherigen Rechts

eigene Reglemente

Sofern gleichzeitig mit dieser neuen Gemeindeordnung andere kommunale Reglemente geändert werden sol​len.

§ 49

12.2. Aufhebung bisherigen Rechts

§ 50

Mit dem Inkrafttreten dieser Gemeindeordnung sind die Gemeinde​ordnung vom ... mit all ihren Aenderungen und alle dieser Ge​meindeordnung wi​dersprechenden Bestim​mungen aufgehoben. 

12.3. Inkrafttreten

§ 51

1 Diese Gemeindeordnung tritt, nachdem sie von der Gemeindever​sammlung be​schlossen und vom Volkswirtschaftsdepartement genehmigt worden ist, unter Vorbehalt von Abs. 2  auf .... in Kraft.

2 Die §§ ... treten erst auf Beginn der Amtsperiode 2005/09 in Kraft.

Von der Gemeindeversammlung der Kirchgemeinde Musterwil be​schlossen am ....

Gemeindepräsident/in

  Gemeindeschreiber/in

Vom Volkswirtschaftsdepartement genehmigt mit Verfügung vom... 

� BGS 131.1; GG


� BGS 111.1; KV


� BGS 131.1; GG


� BGS 131.1; GG


� BGS 131.1; GG


� BGS 131.1; GG


� BGS 113.111 GpR
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